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I.
Ueber den Haushalt des Bisthums Cur

im fünfzehnten Jahrhundert.

Der Verfall, in welchen der Haushalt des Hochstifts in
Folge der anhaltenden Fehden mit denen von Räzüii9, dann

mit denen von Matsch gerathen war, veranlasste Bischof Hartmann

gegen Ende seines Lehens zu einer genauen Inventari-
sirung der Stiftsgüter. Dieses Inventar, welches unter dem

Titel: «Buoch der Vestinen so dem stifft Chur zuo horendt,
ouch der Emptern, so ein Herr und Bischoff zuo Chur zuo
verliehen hatt in geistlichen und weltlichen Stenden, geschriben zuo
Bischoff Hartmanns zytten » im bischöflichen Archiv sich befindet,
bietet uns die genauesten und interessantesten Aufschlüsse über
diesen Gegenstand. Obige Ueberschrift des Umschlngs ist
übrigens spätem Ursprungs und entspricht dem gegenwärtigen
Inhalt des Manuscriptes nicht vollständig. Nur die ursprüngliche
Anlage ist aus Bischof Hartmann's Regierungszeit, die von
andrer Hand herrührenden Interpolationen und Zusätze namentlich

an eingerückten Lehenbriefen aus Bischof Johann's Zeit.
Nach der Fracturschrift scheint sie im siebzehnten Jahrhundert
unter Bischof Flugi entstanden zu sein.

Zunächst enthält das Inventar gemäss dem Titel ein
Verzeichniss der Vestinen, wobei kurze Notizen über deren
Entstehung eingestreut sind, z. B. bei Fürsteuburg und Tirol,
wonach an mehreren Stellen die Vesten auf den Hofstätten
alter Gotteshäuser erbaut wurden. Häufig wird dabei auch auf
das Lehenbuch des Gotteshauses verwiesen.

Der zweite Theil des Inventars enthält die Aemter, welche
ein Bischof zu verleihen hat in der Stadt Cur und ausserhalb,
in geistlichen und weltlichen.
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Zunächst werden nun die geistlichen Aemter abgehandelt,
vom Bischöfe an bis zu den ihm zuständigen Kirchensätzen.

Hierauf folgen die weltlichen Aemter von der Vogtei zu
Cur bis zum Rheinamt. Diesem Abschnitt ist eine kurze
Einleitung über die kaiserlichen Privilegien und die Ausdehnung
des Gotteshausgebietes vorangeschickt.

Zuletzt folgt eine Auswahl von Lehenbriefen, die zum Theil
textgemäss, zum Theil im Auszug an einander gereiht werden

und grösstentheils auf tirolische Verhältnisse sich beziehen.

Zu bemerken ist noch, dass die Stelle, welche von der Besetzung
des Rathes zu Cur handelt, sowohl nach der Handschrift als

nach der Stelle, wo sie vorgemerkt ist, als spätere Interpolation
erscheint.

Das Verzeichniss der Vesten hat Eichhorn in seinem

« Codex probationum » abgedruckt. Der Haushalt des Bisthums

knüpft sich jedoch nur insofern an diese Vesten, als deren

Behauptung oftmals sehr schwierig wurde und bedeutende

Anstrengungen erforderte. In friedlichen Zeiten hing das

Hauswesen des Bisthums von den Aemtern ab, die den regelmässigen

Dienst thaten.

Was nun zunächst dio geistlichen Aemter betrifft, so wird

in Bezug auf die Wahl eines Bischofs betont, dass sie vom

Capitel auszugehen habe. Ein Bischof habe alsdann der päpstlichen

Camera fl. 500 für seine Bestätigung zu bezahlen. Auch

die Wahl eines Propstes stund dem Capitel zu uud bedurfte

nur der Bestätigung durch den Bischof. Der Propst war des

Bischofs Stellvertreter in allen äussern Angelegenheiten, der

Decan dagegen im Chordienst: «dem mag ein Bischof von sundern

Gnaden empfehlen sin bruche uff dem Chor», und er bezog

hiefür die bischöfliche Chorpfründe. Propst und Decan hatten

demnach den Rang von Archidiakonen, und standen hierin mit
den Erzpriestern auf dem Lande in gleicher Stufe.

Insbesondere während des vierzehnten Jahrhunderts, als

die Bischöfe grösstentheils in Hofdiensten von ihrem Stift
abwesend waren, sehen wir die Pröpste regelmässig als Admini-
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stratoren des Stifts fungireu. Indess folgt hieraus noch keineswegs,

wie es Juvalt aufstellt, dass das Pflegeramt damals eine

besondere Form der Immunitätsregierung gewesen sei, und

man darf wohl sagen, dass in den « Forschungen über die Feudal-
.zeit im Curischen Rätien » der über das Pflegeramt handelnde

Abschnitt der Uebersichtlichkeit keineswegs förderlich war.

Auf den Decan folgt der Scholasticus, dessen Aufgabe es

war, des Capitels Redner zu sein, und entweder selber Schule

zu halten oder jemand dazu zu bestellen.

Das Capitel hatte auch einen Baumeister zu setzen, «der

unser Frowen bett versorgen soll» und bauen nach des Capitels

Rath. Unter dem Baumeister des Stifts ist vermuthlich der

Sextar zu verstehen.

Die folgenden Domherrnstellen besetzte das Capitel ohne

Bestätigung des Bisthums.

Der Sänger hat die Würde und das Recht, «dass er zu

festhzittlichen ziten anfacht das Gesang», und er musste beim

Altardienst bis zuletzt zugegen sein.

Der letzte ist der Custos, dessen Aufgabe sich auf
Anschaffung des Lichts, Versorgung der Paramente etc., Besetzung
-der Messe bezieht.

Ausser dem Capitel stunden dem Bischof noch zur Seite

ein Vicar für geistliche Sachen, Collecten einzunehmen, Investituren

zu ertheilen, sowie der Bezug der primi fruetus, die

Seelsorge zu beaufsichtigen, Bett- und Ablassbriefe zu ertheilen.

Dem geistlichen Richter stund eine freiwillige Gerichtsbarkeit

zu, so oft ein Armer gegen einen Reichen mit Klage
einkam, und er sprach auf dem Chore sein Recht.

Dem Pönitentiar endlich stund das gesammte Beichtwesen

zu und die Erledigung der sich ergebenden Kirchenstrafen.

Auf dem Gäu, d. h. Landschaft, stunden dem Bischof die

Ruraldecane zur Seite. Es werden aber nur fünf Decanate

Aufgezählt: Cur, Valgöw, Unterlanquart, ob der Fligenweid,
ob Curwald. Daneben werden «aber mehrere Erzpriester erwähnt.
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Neben demjenigen von Cur, welcher zugleich geistlicher Richter

ist, einer im Walgau und einer unter der Lanquart. Sie haben

insbesondere über die Ehesachen zu erkennen. Ausserdem

haben sie in jedem Schaltjahre in ihren Decanaten zu placitiren,
was man auf teutsch «tavellen» nennt, und auf wälsch «plaid

expianida». Wir führen dies speciell an, weil es unstreitig eine

der ältesten schriftlichen. Aufzeichnungen romanischer
Ausdrücke ist.

Für Bergell behielt sich der Bischof das Placitiren selbst

vor, was sich erklärt, wenn man die Uebertragung der

Grafschaft von Bergell an den Bischof unter Otto I. würdigt. Es

wird daher auch ganz ausführlich von dem bergellischen Placi-

tum gehandelt. Dasselbe musste auf Lichtmess dem

Leutpriester angemeldet werden, der dann ein.Mandat zur Ernennung

der Juraten erliess. Hierauf wurde auf die Verschuldungen

inquirirt uud jede Schuld mit 3 Pfund Bergeller Währschaft

gebüsst. Von diesen Bussbeträgen kam ein Drittheil
dem Leutpriester uud zwei Drittheile dem Bischof zu. Ausserdem

hatte jeder «Aidschwerer» eine Schuld oder also 3 Pfund

als Besoldung voraus, so dass demnach nur der Reinertrag

zwischen dem Bischof und dem Pleban zur Theilung gelangte;

letzterer musste aus dem ihm zufallenden Dritttheil den Bischof

oder seine Abgeordneten zu Gaste halten, sowie auch die

Juraten.
Das Placitum erstreckte sich über folgende Sachen:

1. de fide catholica et circuinstantiis eius et si omnes fidem

teneant;
2. de statutis ecclesise;

3. de facientibus contra emunitatem parochialis ecclesiae*.

4. de occupantibus bona eeclesia) parochialis;
5. si sint qui non juraverunt statuta eeclesia);

6. de perjuris;
7. de falsis testibus;
8. de incestu;
9. de adulterio;
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10. de fornicatione;
11. de interfectoribus seu interfectricibus parvulorum volun-

tariis;
12. de sponsalibus clandestinis et matrimoniis clandestinis

et illicitis et occultis;
13. de his qui exponunt infantes vel [parvulos, vel qui

ejiciunt languidos moribundos;
14. de leprosis occultis;
15. de pondere et mensura seminuin ot liquidorum;
IG. de strata publica vel parochio;;
17. de pascuis omnibus;
18. de pascuis decimatoribus;
19. de non servautibus jejunium ab eeclesia indictum;
20. de violatoribus sabbati;
21. de usuris et foenatoribus;
22. de his qui furantur in ecclesiis vel alias res ecclesiasticas;.
23. de his qui non frequentant ecclesias parochiales;
24. de his qui impediunt in desolationem animarum ecclesia¬

rum testamenta (etc.).
Wenn ein Erzpriester andern Decanaten placitirte, so hatte

er von jeder Feuerstätte einen Schilling Mailisch, was man
Feuerpfennig nannte. Die' Juraten mussten ihn einziehen und dem

Erzpriester überliefern. Falls Jemand den Feuerpfennig nicht
zahlte, so ist er dem Erzpriester für eine Henne verfallen, und zwar
galt diess Recht des Feuerstattpfeunigs in Schanfig, Prettigau
und Curwalden.

Es geht aus diesen Anführungen hervor, dass Bergell die

Bedeutung eines eignen Decanats hatte, obschon es nur eine

Pfarrei war, da immer nur von der eeclesia parochialis die
Rede ist. ' Das Placitum des Bischofs zeigt aber zugleich, wie

im Grunde noch bis ins späte Mittelalter hinab nach den Capi-
tularion des Remedius Gericht gehalten wurde.

Erst nach all diesen Aufzählungen werden die Bestandtheile
des neuen Gotteshauses Engadin und Vinstgow erwähnt. Auch
hier gab es Decano und Erzpriester, und auch hier hatte der
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Bischof selbst das Placitum und erhielt hiefür von etlichen Höfen

zu Schuls, die nach Marienburg hörten, « 60 schöt Käs geld ».

Kirchensätze, bei denen ihm also das jus primi fructus
zustand, hatte der Bischof 21 bis 22, wenn man den streitigen
Kirchensatz zu Tirol einbezog —: Latsch, Schluderns, Lichtenberg,

Agums, Schenzels(=:Tschengl8), Mals, Taufers, Ardetz,
Sernetz, Schuls, Vispren(=Vicosoprano), Tinzen, Salux, Tiefenkastei,

Burginn, Lentz, Schyrans, Almenns, Rätzüns, Zutzers, Flums.

Wir gehen nunmehr über zu den weltlichen Aemtern.

Oben an stund die Vogtei zu Cur. Ein Vogt konnte jeden

Tag zu Gericht sitzen, so oft es nothdürftig war. Er richtete

über Blut, Frevel und Unzucht. Ein jeglicher Frevel war zu

8 Pfund angesetzt, wovon dem Vogte G Pfund gehörten, sammt
-des Doppelten des bischöflichen Placitums; den Rest theilten
¦der Bischof und die Stadt. Ausserdem bezog ein Vogt von den

Meierhöfen des Bischofs und des Capitels je 7 Schafe und

4 Pfund IG ß Mailisch, von der Stadt 13 Pfund 4 11 Mail.,
im Ganzen also in Geld 18 Pfund Mail. G Placita. Wie

sich sowohl aus diesem Verzeichniss, als auch den Stadtordnungen

ergibt, scheint es kaum möglich, deu Vogt mit von

Juvalta als Immunitätsbeamten aufzufassen. Nicht nur weichen

die Bussbeträge so bedeutend ab, dass sie unmöglich auf
denselben Rechtsbesitz zurückgeführt werden können; sondern

Bischof und Stadt stehen zusammen dem Vogte gegenüber,

wohl als Bezüger der Juratengehalte. Ausserdem erscheint ja
der Immunitätsbesitz in ausgezeichneter Weise dienstbar gegenüber

dem Vogt. Die Meierböfe mussten einen beträchtlichen

Theil des Vogtsoldes aufbringen. Bei peinlichen Gerichten war
•es Sache der Meier, die Gefangnen zu bewachen und das Holz •

für den Galgen zu liefern. Somit war der Vogt, auch wenn

er pfandschaftlich vom Bischof ernannt wurde, doch mit den

Rechten eines königlichen Beamten ausgestattet.
Nächst dem Vogt erscheint der Ammann. Derselbe musste

jeden Freitag zu Gericht sitzen und richten um Wein und Brot,
Salz und Fleisch und um alle Esswaaren; ausserdem in der
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Woche, wenn ein Gast es verlangte. Er sollte rechtfertigen
und beschauen alle Wagen und Ellen und Maasse, soll allen,
Wein in der Stadt aufthun, d. h. Aufsicht über die Wirth-
schaften führen. Ferner «beschauen das Fleisch in der Metzg,
dass Niemand verkaufe unrein Fleisch noch unzeitiges; er soll
beschauen das Brot und wer zu klein bacht, den soll er büssen ».

Ueber das Ammannamt bestund ein besonderes Buch,
worin die Gefälle von den Tavernen, Mozgorn und Brotbecken,
verzeichnet waren.

Auf den Ammann folgte der Canzler. Dieser hat ein

Insigel mit einem Adler und soll und mag besigeln um alle

weltliche Sache. Das Recht des Canzlers findet man verschrieben/

in der Stadt Rodel (: man vergleiche hiezu Stadtordnungen

pag. 215). «Der.Canzler soll auch sein bei den Proveiden und

Aidschwerern so sie anlogen, die da bekünimrot die offne

Strasse, und soll Ihnen vorschreiben ihre Sachen zweimal im
Jahr. So man Vogtgericht will haben, dann wird ihm zu jedem..

Vogtgericht ein Frevelvorbuss ». Die vorerwähnten Urkunden,
das Buch des Ammannamtes und der Stadtrodel, dürften wohl

in der grossen Brunst untergegangen sein, wofern nicht unter
dem letztem die Stadtordnungen gemeint sind.

Auf den Canzler folgte der Proveid. Ihm wählte der Bischof
noch zwei, d.as Capitel einen Eidschwörer zur Seite, zu welchen

drei von der Stadt Cur gewählte angereiht werden. Sie haben

mit Einmuth oder mit Mehrheit die Untergänge zu thun um

liegende Güter, Marksteine zu setzen und zu verhüten, «dass ¦

niemand Wuim, noch Waid, noch offne Strasse eiufahe noch ver-
zäune». Auch diese Verhältnisse, welche jährlich zweimal bei

Vogtgerichten geöffnet wurden, worden auf Grund des Stadtrodels

erwähnt. Der Proveid hatte an die Custerei drei Zuber

Wein abzuliefern.
Sein Einkommen bestand dagegen aus folgenden Bestand-

theilen:
Von den 101 Hüben auf Muntinen hatte er jährlich je 1 ß

Werth an Ziger und Molken. Ebenso von den Hüben in
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Prättigau, Malans und ob Curwalden — Abgaben, für welche

Auf das Urbarbuch verwiesen wird. In einem Nachsatz wird
noch hinzugefügt, dass ein Theil der Hüben auf Muntinen
verpfändet seien, und demnach der Proveid von diesen keine Dienste

schuldig sei.

Der Proveid hatte den Thurm der Veste zu Cur zu decken,
«den man nennt eines Herrn Kammer». Er sollte auch die Stegen

zu demselben Thurm machen, jährlich beim Aufhören des Waidgangs

30 Zaunsteck in eignen Kosten schlagen, und jedes

Schaltjahr in die Veste zu Cur liefern 32 Fuder Kalk.
Die niedern Hofämter werden folgendermassen summarisch

Aufgezählt:
« Ein Bischof mag auch setzen in seinem Hofe durch Ehre

und Würdigkeit seines Gotteshauses einen Hofmeister, einen

Schenken, einen Truchsess, einen Kuchemeister, Item einen der
ihm das Schwert vorträgt, einen Marschalk, einen Thürhüter,
¦so man in den Räten ist, Item Canzler, Schriber und andere

fürstliche Ding, die den Fürsten zugehören. — Item ein Bischof

mag auch ein Jagdmeister haben, der ihm das Wiltprand
besorgt und in Ehren habe. Item ein Falkner, der ihm die Zucht
und das Vederspill besorgt».

In Bezug auf diese weltlichen Aemter ist zu bemerken,
¦dass bemerkenswerther Weise der Ammann als der erste
Hofbeamte nächst dem Vogte erscheint, während in der städtischen

Verfassung der Ammann den letzten Rang unter den Siebnen

•einnahm. Letztere Veränderung rührt vermuthlich davon her,
dass das Ammannamt erst nach dem Vitzthum und Proveidamt

an die Stadt fiel, und sich der Rang also aus der Zeitordnung
erklärt, in welcher die Aemter städtisch wurden.

Nachdem dann im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts
sämmtliche obere Hofämter städtische Rathsstellen geworden

waren, rückte selbstverständlich der bischöfliche Hofmeister
in deren Stelle vor und erhielt hiemit ein früher niemals
besessenes Ansehen.

Das Canzleramt verschmolz sich mit dem Bürgermeisteramt,
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wie denn mehrere Bürgermeister vorher oder gleichzeitig Bürgermeister

waren, wie z. B. Michael von Mont, dessen gemalte
Wappentafel noch «auf dem Rathhause zu sehen ist; der bischöfliche
Canzler ist somit derjenige, welcher erst nach dem Thürhüter
unter den niedern Hofämtern erwähnt ist.

Ausser den eigentlichen Hofämtern hatte der Bischof noch

•einige andere zu vergeben, welche in loserer Verbindung zum
Hofe stunden.

1. Das Zollamt empfiehlt ein Herr einem «der ihm am

allerfüglichsten ist und der auch den Kaufleuten wohl kann
aufwarten. Wie man den Zoll nehmen soll, findet man im
alten Register. Der Zoll wird doppelt erhoben, wenn ein
Bischof gefangen wird in des Kaisers Dienst, und der Kaiser
bewilligte den doppelten Zoll zur Entschädigung des Gotteshauses.
Das Ungelt wurde unter den Bischöfen Johann II. und Hart-
mann IL der Bürgerschaft überlassen, damit sie ihre Bräuche
und Gebäude desto eher bezahlen möchten.

2. Das Cammeramt. Es liegt keine nähere Erklärung
•dieses Amtes vor. Allein da nach der Beschreibung des Pro-
veidenamtes der alte Thurm die bischöfliche Kammer hiessi

so kann das Cainmeramt nichts anderes besagen, als die
Verwaltung der zum Thurm gehörigen Güter, welche die Besoldung
des Hofmeisters bildeten. Es gehörten hiezu Güter bei

Maxschlins, Cur und Malix.

3. Das Marschalkamt ausgestattet mit Gütern zu Cur.

4. Das Becheramt. Es sind Güter zu Cur gelegen, eine
Hofstatt und mehrere Juchart Acker.

Von diesem Amt soll der Bechrer einem Bischof in seineu

Hof gen Cur, so er da zugegen ist, Becher genug geben.

5. Das Thorwartamt. Neunzehn verschiedene Güter zu
Cur. Von diesem Amt soll der Thorwart einem Herren das

Thor getreulich behüten und versorgen.
G. Das Kelleramt: ein Garten zu Cur und sechs Viertel

Bohnen aus den Hüben zu Flims.
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Der Stubenkehrer war wohl ein Dienstthuender des Kelleramts

und hatte ebenfalls, wie der Keller, ein Gärtlein und

Korngefälle.

7. Das Forstamt. Dem Forstmeister gehört an, dass

erden Forst schirmen soll, und in Ehren haben als es von Alter
herkommen ist. Und wen er in dem Forst findet und darinnen

gehauen hat, der hat des Bischofs Hulde verloren und ist dem

Forstmeister verfallen 5 i'> Mail, von jedem Stock. Sein

Einkommen besteht ausserdem in zweimal Acker unter der kleinen

Quader, zwei Manmad Wiesen in Pranserin und acht Viertel
Korn in Haldenstein. Ausserdem in neun Gütern auf Haldensteiner

Gebiet.

8. Das Schmidamt. Wrer das Schmidamt innehat, der

soll gen Hof dienen, was das Haus bedarf, ohne allein die Pferde

beschlagen, und was den Villen angehört, und wenn er gross
Werch macht. Dem Schmidamt waren zwölf Güter, sechs

davon in Malix, das übrige zu Cur, worunter zwei Hofstätten,,

deren eine am Stadtmühlbach lag.
Wenn wir eine Uebersicht über deu Umfang der Güter

hätten, welche als Aussteuer von Aemtern sozusagen iu beweglicher

Hand waren, so würde sich uns schon hierin ein sehr

bedeutender Grundbesitz darstellen, lliezu kommen dann noch

die eigentlichen Saalgüter und die Erblehcn, sowie die Güter

der Klöster und Kirchen, sammt denjenigen der freigebornen

Grundbesitzer. Wenn die Erblehen nächst den Allodialgütern
schon damals in fester Hand lagen und nur in ungewöhnlichen

Fällen verloren gehen konnten, so sieht man dagegen gerade

an diesen Aemterlehcn, wie sich der kleinere Grundbesitz

herausbilden konnte und musste. Die Aemter waren in der

Regel auf lebenslänglich verliehen, d. h. wenigstens für Lebensdauer

des Lehnsherrn; allein es kostete nicht sehr viel, um

auch die Huld des Nachfolgers zu erwerben. Und war einmal

eine Familie auf einem solchen Lehengute herangewachsen, so

konnte es der Fälle gar mancherlei geben, dass diess und jenes

Gut nicht mehr in natura beim Amte verblieb und mit dem-
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selben sich vererbte, sondern bei Todesfall oder sonstigem
Verluste des Amtes aus Rücksichten auf die Familie ein Geldzins

den Ertrag des Gutes vertreten durfte. Schon zu Bischof
Hartmann's Zeiten zeigte es sich, dass manche Güter nicht
mehr aufzufinden waren. Auch dio Verpfändung von Gütern
durch die Herrschaft selbst hatte ähnliche Folgen. Daher
zeigte es sich, dass die Hubenzinse auf Muntinen nicht mehr

vollzählig einzubringen waren. Schwerlich vermochte auch die

Aufstellung eines Inventars diesen Process abzuschneiden. Denn
worauf beruht am Ende das Selbständigwerden der Gemeinen,
wenn nicht darauf, dass ihnen die Möglichkeit des Eigenbesitzes
immer mehr nahe trat und dass nach dem Verfalle der
weltlichen Feudalität auch die geistliche in einen Schwächezustand

überging, welcher die Zuversicht der Gemeinen und ihre
Gewaltsamkeit oft genug herausforderte.

Als die Hofämter nicht mehr vom Bischof vergeben wurden,
büssten sie natürlich ihre Pfründen ein und wurden zu blossen
Ehrenämtern des Rathes. Es fehlt uns aber einstweilen an

Material, um den damit verbundenen Uebergang der Güter
näher belegen zu können.

Uebrigens sind die Güterverzeichnisse auch in
topographischer Beziehung nicht ohne erhebliches Interesse.



II.
Stadt und Hof Cur.

Der letzte Conflict mit dem Hochstifte.

(1723—1754.)

Bis zur Vereinigung des Hofes Cur mit der Stadtgemeinde

stund bekanntlich unter dem Chorlierrnthurm, der den

Haupteingang zum Hofe bildet, eine Porte ohne Thorflügel, gewöhnlich

das Brillenthor genannt. Es war dasselbe ein Monument

der Conflicte, die sich über Territorial-, Jurisdictions- uud Ge-

werbsverhältnisse in der ersten Hälfte des achtzehnten

Jahrhunderts völlige dreissig Jahre hindurch fortgesponnen hatten

und nur mühsam zur Ruhe gebracht werden konnten. Zum

Verständnisse jener Verhältnisse muss indessen ein kurzer

geschichtlicher Rückblick vorausgesandt werden.

Wir verdanken Aufzeichnungen des Herrn Bürgermeister

von Albertini eine Zusammenstellung von Rathsbeschlüssen in
dieser Richtung, welche unschwer erkennen lässt, wie beharrlich

das Bestreben des Hofes war, sich in jeder Richtung von

der Stadt unabhängig zu bewegen. Insbesondere verschlimmerten

sich die Verhältnisse seit der Regierung des Bischofs Johann VI.
Flugi, des Jüngern. In den schwierigen Zeiten, die dem

westfälischen Frieden vorausgingen, sucht der Rath möglichst

beschwichtigend aufzutreten, und mahnte die unzufriedenen

Küfermeister der Stadt 1G38 ab, sich gegen die Handwerker auf

dem Hofe aufzulassen; allein es liess sich nicht verkennen, dass

auf dem Hofe fortwährend Versuche gemacht wurden,

Neuerungen einzuführen. So wurde schon 1640 beim Bischof über

Gestattung des Salzhandels geklagt. Seit 1G79 befand sich ein

gewisser Brentano auf dem Hofe, der unter dem Vorwande

mit Fasteuspeisen zu handeln, auch in andern Artikeln den
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bürgerlichen Kaufleuten Concurrenz zu machen wusste, wogegen
man in der Stadt der Ansicht war, wenn Bischof und Capitu-
laren die Rechte von Bürgern in Anspruch nahmen, so sollen
sie sich auch als solche halten. Die Sache führte zu
Weiterungen, die sich durch mehrere Jahre hinzogen. Man schloss

den Krämern auf dem Hofe den Laden, nahm dem Hofschuh-
macher sein Leder weg. Das Corpus catholicum legte sich in
die Mitte. Allein über den Grundsatz kam eine Einigung
vorläufig nicht zu Stande.

Seit dem westfälischen Frieden (1G48), der die Lostrennung
der Schweiz und der Bünde vom Reichsverbande vollzog,
betrachteten sich die Bischöfe von Cur ausschliesslich als Fürsten
des Reiches. Zunächst in Bezug auf die Wahl der Bischöfe
wurden die Satzungen des Gotteshausbundes, die schon während
des dreissigjährigen Krieges Noth gelitten hatten, seither
beharrlich zurückgewiesen. Das Capitel erachtete sich nicht mehr
für gehalten, einen Gotteshausmann in die Wahl zu nehmen.

Nach Johann's VI. Tod 1GG1 wurde daher Ulrich von Mont von
Schleuis seeundirt durch Oesterreichs Einfluss und nach ihm
dessen Neffe Ulrich Federspiol von Ems (1G92) zum Bischöfe
erwählt. Während der Regierung des letzten Bischofes (1692
bis 1728), in welcher der Conflict seinen Anfang nahm, steigerte
sich der ohnehin grosse Einfluss Oesterreichs auf unsern Freistaat

noch mehr, gerade durch den Uebergang der bisher
spanischen Provinz Mailand an die deutsche Linie, unter dem

letzten Habsburger Karl VI. in Folge des spanischen Erbfolge-
krieges.

In welcher Weise Oesterreich denselben geltend zu machen
suchte, ersah man an den Schwierigkeiten, welche das Erzhaus
einer Verbesserung des mailändischen Capitulates und der
Grenzen am Lago di mezzola entgegenstellte. Da die Bünde
durch die Revision des Capitulates zugleich das Recht, mit
Frankreich Militärverträge abzuschliessen, wieder zu erlangen
hofften, welches sie 1G39 aufzugeben genöthigt geweson waren,
so benutzte der kaiserliche Hof dieses Hauptinteresse der ein-




















































